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Öffentlicher Teil 

 

Anfragen 

 

Herr Stadtrat Helmholz stellt die folgende Frage zu  Behindertenparkplätzen: 

 

Sieht die Verwaltung einen erhöhten Bedarf für neue Stellplätze? 

 

 

 Beantwortung einer Anfrage 
gemäß § 13 der Geschäftsordnung des Stadtrates der 
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Beantwortung Anfrage zur Planung neuer Behindertenstellplätze 

  



Antwort: 
 
Die aktuell vorhandenen Behindertenparkplätze werden im Zuge der voranschreitenden Sanierung der 
Straßen weitergeführt, die Lage im Straßenraum kann sich jedoch planungsbedingt verschieben. 
 
Von Seiten des Tiefbaus wird angemerkt, dass für jede neu entstehende Wohnung innerhalb und 
außerhalb des Sanierungsgebietes jeweils 1,5 bis 2 neue PKW Stellplätze zu schaffen sind. Die 
Erhöhung der Nachfrage nach PKW Stellplätzen (auch betreffend der heutzutage wesentlich höheren 
Anzahl an privaten PKW pro Einwohner) ist jedoch nicht mit einer allgemeinen Erhöhung des Bedarfs 
nach Behindertenstellplätzen gleichzustellen. 
 
Von Seiten der Stadtplanung wird angemerkt, dass der Altersdurchschnitt der Einwohner als auch der 
Besucher Quedlinburgs stringent ansteigt. Die höhere Lebenserwartung bringt eine Erhöhung der 
Anzahl der Personen mit eingeschränkter Mobilität mit sich. Diese haben jedoch nur Zugriff auf die 
Nutzung von Behindertenstellplätzen, wenn diese gegenüber dem Landkreis einen Anspruch auf 
Ausstellung eines Behindertenausweises und damit einer Stellplatzkarte haben.  
 
Auf Rückfrage beim Ordnungsamt des Landkreises Harz, der zuständigen Behörde zur Ausstellung der 
Behindertenparkausweise, konnte von Seiten der Bearbeiter keine Aussage darüber getroffen werden, 
ob es in den letzten Jahren bzw. im zurückliegenden Jahrzehnt zu einem signifikanten Anstieg des 
Bedarfs nach Behindertenparkausweisen gekommen ist. 
 
Im aktuellen Vorgehen der Stadtverwaltung steht betreffend der Thematik der Behindertenparkplätze 
im Vordergrund, die vorhandene Anzahl sowie die gut platzierte Lage der Behindertenparkplätze im 
Straßenraum weiter fortzuführen. 
 
 
 


